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Das Wichtigste in Kürze 

 

 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden 

Personen müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden oder zu 

verringern.  

 Sie müssen sich aktiv darum bemühen, ihre Arbeitslosigkeit zu beenden und aktiv an allen ihnen zu-

mutbaren Maßnahmen mitwirken, die dieses Ziel unterstützen.  

 Kommen leistungsberechtigte Personen ihren Mitwirkungspflichten ohne wichtigen Grund nicht nach, 

mindert sich der Leistungsanspruch bis hin zum vollständigen Wegfall des Arbeitslosengeldes II 

(Sanktion). 

 Die Anzahl der im Jahr 2019 neu ausgesprochenen Sanktionen ist im Vergleich zum Vorjahr um 

97.000 auf rund 807.000 gesunken. 

 Nach wie vor ist der mit Abstand häufigste Sanktionsgrund das Meldeversäumnis (78 Prozent).  

 Die durchschnittliche Leistungsminderung pro ELB mit mindestens einer Sanktion lag im Dezember 

2019 bei 85 Euro. Der starke Rückgang im Vergleich zum Vorjahr resultiert dabei aus den geänder-

ten Sanktionsgrundlagen, die auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 5.11.2019 zurück-

gehen. 

 Die Sanktionsquote drückt den Anteil der ELB in einem Berichtsmonat mit mindestens einer Sanktion 

an allen ELB aus. Im Dezember 2019 lag die Sanktionsquote bei 2,7 Prozent. 

 Die jährliche Sanktionsverlaufsquote bezeichnet dagegen den Anteil der ELB, die in mindestens ei-

nem Berichtsmonat des Jahres SGB II-Leistungen bezogen haben und innerhalb dieses Jahres min-

destens eine Sanktion hatten. 

 Im Jahr 2019 waren das 8,3 Prozent der ELB, die in mindestens einem Monat Leistungen erhalten 

haben. 
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1 Sanktionen im SGB II – Hintergründe 

 Nach § 2 SGB II müssen ELB und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen alle Möglich-
keiten ausschöpfen, um ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden oder zu verringern.  

 ELB müssen sich aktiv darum bemühen, ihre Arbeitslosigkeit zu beenden und aktiv an allen ihnen zumutbaren 
Maßnahmen mitwirken, die dieses Ziel unterstützen.  

 Kommen leistungsberechtigte Personen ihren Mitwirkungspflichten ohne wichtigen Grund nicht nach, minderte 
sich der Leistungsanspruch bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 5.11.2019 bis hin zum vollstän-
digen Wegfall des Arbeitslosengeldes II (Sanktion). 

 ELB und NEF verletzen ebenfalls ihre Mitwirkungspflicht, wenn sie trotz – schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen oder deren Kenntnis – einer Aufforderung des Jobcenters sich bei ihm zu melden oder bei einer 
ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, nicht nachkommen (Meldeversäumnis). 

 Mitwirkungspflichten bestehen in eingeschränktem Umfang auch für NEF, die Sozialgeld beziehen. Wie Ar-
beitslosengeld II können bei Pflichtverletzungen auch die Leistungen, die als Sozialgeld erbracht werden, ge-
mindert werden. 

Sanktionstatbestände 

 ELB verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 

 

- sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten zu erfüllen, 

- sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit oder ein gefördertes Arbeitsver-
hältnis aufzunehmen, fortzuführen bzw. deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern oder 

- eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass für den 
Abbruch gegeben haben. 

 

 Eine Pflichtverletzung von ELB ist auch anzunehmen, wenn 

 

- sie ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert haben, die Voraussetzungen für die Ge-
währung oder Erhöhung des Arbeitslosengelds II herbeizuführen, 

- sie ihr unwirtschaftliches Verhalten trotz Belehrung über die Rechtsfolgen fortsetzen, 

- ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten ei-
ner Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des SGB III festgestellt hat, 
oder 

- sie die Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllen, die das Ruhen oder Erlöschen eines 
Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 

 

 Ein Meldeversäumnis ist dann anzunehmen, wenn leistungsberechtigte Personen (ELB oder NEF) trotz schrift-
licher Belehrung über die Rechtsfolgen der Aufforderung nicht nachkommen, 

 

- sich beim zuständigen Träger zu melden, 

- bei einem ärztlichen Untersuchungstermin zu erscheinen oder 

- bei einem psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen. 

 

 Bei NEF ist eine Pflichtverletzung anzunehmen, wenn 

 

- sie ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert haben, die Voraussetzungen für die Ge-
währung oder Erhöhung des Sozialgeldes herbeizuführen oder 

- sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen.  
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Rechtsfolgen vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

 Die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen (Leistungsminderungen oder Wegfall) sind von der Art der Pflichtver-
letzung, vom Alter des Leistungsberechtigten (unter/über 25-Jährige) und der Anzahl von Pflichtverletzungen 
innerhalb eines Jahres abhängig.  

 Bei einer Pflichtverletzung, die kein Meldeversäumnis ist, mindert sich der Auszahlungsanspruch um 30 Prozent 
des für den betroffenen ELB/NEF maßgebenden Regelbedarfs für einen Zeitraum von drei Monaten, bei einer 
wiederholten Pflichtverletzung minderte er sich um 60 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs. Jede weitere 
wiederholte Pflichtverletzung führte dazu, dass das Arbeitslosengeld II bzw. das Sozialgeld (einschließlich evtl. 
Mehrbedarfe und Bedarfe für Unterkunft und Heizung) vollständig entfiel.  

 Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt vor, wenn bereits zuvor eine Minderung erfolgt ist und diese nicht länger 
als ein Jahr zurückliegt. 

 Bei einer Minderung um mehr als 30 Prozent konnten die Jobcenter auf Antrag ergänzende Sachleistungen ins-
besondere in Form von Gutscheinen oder geldwerte Leistungen (z.B. Direktzahlung an den Energieversorger) 
als Zuschuss erbringen. Wenn ELB mit minderjährigen Kindern zusammenleben, werden Sachleistungen in an-
gemessenem Umfang automatisch (von Amts wegen) erbracht. 

 Das Jobcenter konnte den vollständigen Wegfall des Arbeitslosengeldes II bzw. Sozialgeld auf eine Minderung 
um 60 Prozent des Regelbedarfs begrenzen, wenn sich der ELB nachträglich bereit erklärte, seinen Pflichten 
nachzukommen.  

 Eine Sanktion aufgrund eines Meldeversäumnisses führt zu einer Minderung um 10 Prozent des im Einzelfall 
maßgebenden Regelbedarfes.  

 Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn ELB/NEF einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nach-
weisen können. Vor dem Ausspruch einer Sanktion müssen ELB/NEF zum Vorliegen eines wichtigen Grundes 
angehört werden. 

Sanktionsdauer 

 Sanktionen mindern den Leistungsanspruch für die Dauer von drei Monaten.  

 Wenn sich Pflichtverletzungen und Meldeversäumnisse überschneiden, laufen die Minderungen parallel ab,  
d. h. die Minderungsbeträge werden in den Überschneidungsmonaten addiert.   

Abbildung 1

Höhe der Minderung des Arbeitslosengeld II in Folge einer Sanktion

Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen (§ 31a SGB II)

Allgemein

Erste Pflichtverletzung 30 Prozent des Regelbedarfs

Wiederholte Pflichtverletzung 60 Prozent des Regelbedarfs

jede weitere Pflichtverletzung 100 Prozent des Regelbedarfs 

Personen unter 25 Jahren

Erste Pflichverletzung Begrenzung auf Kosten der Unterkunft

Wiederholte Pflichtverletzung 100 Prozent des Regelbedarfs 

Meldeversäumnisse (§ 32 SGB II)

Jede Pflichtverletzung 10 Prozent des Regelbedarfs

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Nach dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts

vom 5. November 2019:

Minderung der Regelbedarfs-

leistungen auf maximal 30 Prozent

des Regelbedarfs begrenzt
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Regelungen für ELB unter 25 Jahren 

 Für ELB unter 25 Jahren gelten gesonderte Regelungen.  

 Bei einer Pflichtverletzung wird das Arbeitslosengeld II auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung beschränkt.  

 Bei einer wiederholten Pflichtverletzung fällt das Arbeitslosengeld II vollständig weg.  

 Die Regelungen für Sachleistungen gelten entsprechend. 

 Auch bei unter 25-jährigen Personen kann das Jobcenter den vollständigen Wegfall des Arbeitslosengeldes II 
abmildern, wenn sich der ELB nachträglich bereit erklärt seinen Pflichten nachzukommen. Ab diesem Zeitpunkt 
kann das Jobcenter wieder Bedarfe für Unterkunft und Heizung erbringen. Zudem kann die Dauer der Leistungs-
minderung von 3 Monaten auf 6 Wochen unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls verkürzt werden. 

Rechtsfolgen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts1 

 Das Bundesverfassungsgericht hat über die Verfassungsmäßigkeit der Sanktionsregeln wegen Pflichtverletzun-
gen im SGB II verhandelt. Das Urteil dazu wurde am 5. November 2019 verkündet.2 

 Bis zum Inkrafttreten neuer gesetzlicher Regelungen hinsichtlich der Rechtsfolgen von Sanktionen darf damit 
eine Minderung der Regelbedarfsleistungen nicht über 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs hinausge-
hen. Dies gilt auch für den Fall, dass Sanktionen wegen Pflichtverletzung und Meldeversäumnis oder Sanktio-
nen wegen mehrerer Meldeversäumnisse zusammentreffen. 

 Zudem kann die Dauer der Sanktion verkürzt werden, sofern der ELB oder NEF seine Mitwirkungspflicht nach-
träglich erfüllt oder sich ernsthaft und nachhaltig hierzu bereit erklärt. 

Statistische Erfassung von Sanktionen 

 Die Informationen über Anzahl und Umfang von Sanktionen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
finden entsprechende Berücksichtigung in der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II).  

 Dabei wird grundsätzlich nach der Erhebungsmethode und dem Zählkonzept unterschieden:  

- Einerseits werden nach dem Bestandskonzept Sanktionen sowie deren Umfang bzw. deren leistungs-
rechtliche Auswirkungen am Bestand der leistungsberechtigten Personen nach dem SGB II gemessen 
(Sanktionsbestand).  

- Andererseits werden auch die im Berichtszeitraum neu festgestellten Sanktionen über ein Bewegungs-
konzept (nur Zugänge) gemessen (Sanktionsbewegungen). 

  

                                                
1 Vgl. Methodenbericht Sanktionen vom 14.04.2020: https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Me-

thodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Methodenberichte-Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII-Nav.html  

2 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 05. November 2019 - 1 BvL 7/16 -, Rn. 1-225 

https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Methodenberichte-Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII/Methodenberichte-Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII-Nav.html
http://www.bverfg.de/e/ls20191105_1bvl000716.html
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2 Neu festgestellte Sanktionen nach Sanktionsgründen 

und Höhe der Kürzungen durch Sanktionen 

 Die Zahl der festgestellten Sanktionen bzw. ELB mit einer gültigen Sanktion ist stets vor dem Hintergrund der 
Gesamtzahl von ELB zu sehen. 

 Im Jahr 2019 haben durchschnittlich 3,89 Millionen ELB gemeinsam mit 1,58 NEF in 2,91 Millionen Bedarfsge-
meinschaften (BG) gelebt.  

 Zwischen 2009 und 2019 ist die Zahl der ELB deutlich gesunken. 

 

 

 Im Verlauf des Jahres 2019 wurden insgesamt 807.000 Sanktionen (Bewegungskonzept) gegenüber ELB aus-
gesprochen. Hierbei sind auch mehrere gegenüber einer Person im maßgeblichen Zeitraum ausgesprochene 
Sanktionen berücksichtigt. 

 Im Vergleich zum Vorjahr wurden damit 97.000 Sanktionen weniger ausgesprochen. Die bisher höchste Anzahl 
an Sanktionen wurde mit 1,02 Millionen im Jahr 2012 festgestellt. 

  

Abbildung 2

Regelleistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Gleitende Jahresdurchschnittswerte, Dezember 2009 bis Dezember 2019, Deutschland

4,87 Mio

3,89 Mio

1,67 Mio 1,58 Mio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Erwerbsfähige

Leistungsberechtigte

Nicht erwerbsfähige

Leistungsberechtigte
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Sanktionsgründe 

 Bis 2015 stieg die Zahl der aufgrund eines Meldeversäumnisses ausgesprochenen Sanktionen auf 749.000 an. 
Auch deren Anteil an den neu festgestellten Sanktionen erhöhte sich bis dahin stetig und lag im Jahr 2015 bei 
77 Prozent. Seitdem hat sich der Anteil bei etwas über drei Viertel aller neu festgestellten Sanktionen eingepen-
delt und lag im Jahr 2019 bei 78 Prozent.  

 Sanktionen aufgrund der Weigerung eine Arbeit oder Maßnahme aufzunehmen bzw. fortzuführen oder die Pflich-
ten aus der Eingliederungsvereinbarung zu erfüllen, haben seit 2008 in der Tendenz kontinuierlich abgenommen. 
2019 lag deren Anteil an allen ausgesprochenen Sanktionen bei 18 Prozent. 

 

 

  

Abbildung 3

Neu festgestellte Sanktionen gegenüber erwerbsfähigen Leistungsberechtigten

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

nach Sanktionsgründen

Jahressummen, Anteile in Prozent, Deutschland

6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4

18 18 16 14 11 10 10 10 9 9 8

18 16 15 13
13 12 10 10 10 11 10

58
61

65
69

73 75 77 77 78 77
78

726.000

1.022.000

904.000

807.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4
18 18 16 14 11 10 10 10 9 9 8

18 16 15 13 13 12 10 10 10 11 10

58
61

65
69 73 75 77 77 78 77 78

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meldeversäumnis

Weigerung Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung oder Maßnahme

Weigerung Erfüllung Pflichten der Eingliederungsvereinbarung

Sonstige Sanktionsgründe
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Durchschnittliche Höhe der Kürzungen (durch Sanktion bezogen auf alle ELB mit mind. einer 

Sanktion) 

 Die durchschnittliche Höhe der Leistungskürzung durch Sanktionen lag pro ELB im Dezember 2019 bei 85 Euro. 
Im Dezember 2009 lag die durchschnittliche Leistungskürzung – bei damals deutlich niedrigerem Regelbedarf – 
bei 126 Euro. Und auch im Dezember 2018 – also vor dem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts – 
war die durchschnittliche Leistungskürzung mit 109 Euro deutlich höher. 

 Der Rückgang in den letzten zehn Jahren dürfte weitestgehend mit dem gestiegenen Anteil an Meldeversäum-
nissen zusammenhängen. Da bei Meldeversäumnissen das Arbeitslosengeld II um 10 Prozent gemindert wird, 
weisen die Sanktionsumfänge einen geringeren durchschnittlichen Betrag aus. 

 Bei unter 25-jährigen ELB lag die durchschnittliche Leistungskürzung im Dezember 2019 bei 91 Euro. 

 

 

  

Abbildung 4

Durchschnittliche Höhe der Kürzungen der Gesamtregelleistung für erwerbsfähige

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Leistungsberechtigte

Dezember 2009 bis Dezember 2019, Deutschland

126 124 

108 110 
107 106 108 109 108 109 

85 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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3 Sanktionsquote und jährliche Sanktionsverlaufsquote  

 Für regionale Vergleiche oder für Vergleiche zwischen Personengruppen sind absolute Zahlen nur bedingt ge-
eignet. 

 Hierfür braucht man relative Kennzahlen, die die unterschiedlich großen Grundgesamtheiten berücksichtigen. 

 So wurde im Dezember 2019 zwar fast ein Viertel der ELB mit mindestens einer Sanktion in Nordrhein-Westfalen 
gezählt – allerdings befinden sich auch rund 29 Prozent der ELB in diesem Bundesland. 

 

3.1. Sanktionsquote 

Wie wird die Quote berechnet? 

 Die Sanktionsquote eines Berichtsmonats für ELB setzt zum Stichtag die Anzahl der ELB mit mindestens einer 
Sanktion ins Verhältnis zur Anzahl aller ELB zum Stichtag.  

 

Sanktionsquote = 
ELB mit mind. einer Sanktion im Bestand 

ELB im Bestand 

 

 Im folgenden Beispiel (Abbildung 4) würde man zur Ermittlung der Sanktionsquote für den Berichtsmonat No-
vember einen ELB mit einer Sanktion zählen und ins Verhältnis zu den vier ELB im Berichtsmonat November 
setzen. Es ergäbe sich für den Berichtsmonat November eine Sanktionsquote von 25 Prozent. 

 

 

  

(Monatsbezogene) Sanktionsquote

ELB Sanktion

n n

n n

n n

Sanktion n n

Sanktion n n

Sanktion Sanktion n n

Jan Apr Jul Okt 4 1 25%

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Abbildung 5

Stichtagsbetrachtung Beispiel November

im November

Sanktions-

quote:
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Was sagt die Quote aus? 

 Mit der Sanktionsquote sind Aussagen darüber möglich, wie hoch der Anteil von sanktionierten ELB an allen ELB 
zu einem Stichtag ist. 

 Die Quote ist monatlich verfügbar und erlaubt die Beobachtung von unterjährigen Entwicklungen. 

 Sie ist im regionalen und zeitlichen Vergleich vollständig verfügbar. 

 Jedoch ist es nicht möglich Aussagen darüber zu treffen, wie viele der ELB über einen längeren Zeitraum be-
trachtet eine Sanktion hatten.  

Wie hoch war die Quote im Dezember 2019? 

 Die Zahl der ELB insgesamt ist im Dezember 2019 im Vergleich zum Vorjahr auf 3,74 Millionen um etwa 6 Pro-
zent gesunken. 

 Im gleichen Monat hatten 100.000 Menschen mindestens eine gültige Sanktion (Bestandskonzept). Im Vergleich 
zum Vorjahresmonat ist die Zahl der sanktionierten ELB allerdings um mehr als ein Fünftel gesunken (-28.000). 
Ein wichtiger Grund hierfür kann in der Ausgestaltung der aktuellen Regelungen zur Sanktionierung auf Grund-
lage des Urteils des Bundesverfassungsgerichts gesehen werden. 

 Da die Zahl der sanktionierten ELB stärker gesunken ist als die Zahl der ELB lag die Quote der im Dezem-
ber 2019 sanktionierten ELB mit 2,7 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert. 

 

 

  

Abbildung 6

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit mindestens einer Sanktion

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

jeweils Dezember, Deutschland

31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32%

126.000

152.000

129.000

100.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Männer

Frauen
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 Monatliche Sanktionsquoten können auch für Personengruppen ermittelt werden: 

- Frauen werden mit 1,7 Prozent deutlich seltener sanktioniert als Männer mit 3,7 Prozent. Frauen ma-
chen zwar die Hälfte der ELB aus, aber nur knapp ein Drittel der Sanktionierten. 

- ELB im Alter von 55 Jahren oder älter haben relativ selten eine Sanktion (0,7 Prozent). 

 

 

Sanktionsquote (Jahresdurchschnitt) und jährliche Sanktionsverlaufsquote 

 Die monatliche Sanktionsquote unterliegt in einem gewissen Umfang innerhalb eines Jahres Schwankungen. 
Um diese auszugleichen, kann ein Jahresdurchschnittswert berechnet werden. 

 Der Jahresdurchschnittswert der monatlichen Sanktionsquote gibt Auskunft darüber, welcher der Anteil der ELB 
im Jahresdurchschnitt pro Monat bzw. zum Stichtag mindestens eine Sanktion hatte. Möchte man hingegen 
wissen, welcher Anteil der ELB innerhalb eines Jahres mindestens einen Monat sanktioniert war, ist die Sankti-
onsverlaufsquote heranzuziehen.  

Abbildung 7

Sanktionsquote differenziert nach Personenmerkmalen

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Dezember 2019, Deutschland

2,7%

3,7%

3,4%

2,0%

1,7%

0,7%

Insgesamt

Männer

Unter 25 Jahre

Ausländer

Frauen

55 Jahre und älter
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3.2. Jährliche Sanktionsverlaufsquote 

Wie wird die jährliche Sanktionsverlaufsquote berechnet? 

 Bei der Berechnung der jährlichen Sanktionsverlaufsquote ändert sich die zeitliche Perspektive von der bisheri-
gen Betrachtung eines einzelnen Zeitpunktes für die Berechnung der Sanktionsquote hin zur Betrachtung eines 
Zeitraumes.  

 Für die Ermittlung der jährlichen Sanktionsverlaufsquote müssen somit alle ELB ermittelt werden, die mindes-
tens einmal im Jahr Arbeitslosengeld II erhalten haben und mindestens einmal im selben Jahr eine Sanktion 
hatten. Setzt man diese Zahl ins Verhältnis zu allen ELB, die mindestens einmal im Jahr Arbeitslosengeld II 
erhalten haben (sog. Anwesenheitsgesamtheit), erhält man die jährliche Sanktionsverlaufsquote. 

 Werden gegenüber einem ELB mehrere Sanktionen innerhalb eines Jahres festgestellt, wird die Person dennoch 
nur einmal gezählt.  

 

jährliche Sanktionsverlaufsquote = 
ELB mit mind. einer Sanktion (im Jahresverlauf) 

ELB mind. in einem Monat im Bestand (im Jahresverlauf) 

 

 Im Beispiel in Abbildung 8 ergibt sich somit folgende jährliche Sanktionsverlaufsquote: Insgesamt waren drei 
ELB mindestens einmal sanktioniert. Fünf Personen hatten mindestens einmal innerhalb des Jahres Leistun-
gen nach dem SGB II bezogen. Somit ergibt sich eine jährliche Sanktionsverlaufsquote von 60 Prozent.  

 

Was sagt die Quote aus? 

 Bei der jährlichen Sanktionsverlaufsquote ist also nicht von Interesse, wie hoch der Anteil der Personen mit 
einer Sanktion zu einem bestimmten Stichtag war, sondern welcher Anteil der ELB innerhalb eines Jahres min-
destens einen Monat sanktioniert war. 

Jährliche Sanktionsquote

ELB Sanktion

n n

n n

n n

Sanktion n n

Sanktion n n

Sanktion Sanktion n n

Jan Apr Jul Okt 5 3 60%

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Abbildung 8

Betrachtung Januar bis Dezember

im Jahresverlauf

Sanktions-

quote:
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Wie hoch war die Quote im Jahr 2019? 

 Im Jahr 2019 haben 4.850.000 Menschen in mindestens einem Monat Arbeitslosengeld II bezogen (Anwesen-
heitsgesamtheit).  

 401.000 waren dabei in mindestens einem Monat sanktioniert. 

 Für das Jahr 2019 waren somit 8,3 Prozent der Anwesenheitsgesamtheit der ELB mindestens einmal sanktio-
niert. 

 Auf Bundeslandebene reichen die jährlichen Sanktionsverlaufsquoten von 7,3 Prozent in Nordrhein-Westfalen 
bis hin zu 11,7 Prozent in Berlin. Die ostdeutschen Bundesländer wiesen dabei tendenziell höhere Quoten aus. 

 

  

Abbildung 9

Jährliche Sanktionsverlaufsquote differenziert nach Ländern

Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

2019

7,3%

7,4%

7,6%

7,7%

7,7%

7,7%

7,8%

8,2%

8,3%

8,3%

8,3%

8,5%

8,7%

8,7%

8,9%

9,5%

11,7%

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Bremen

Saarland

Niedersachsen

Bayern

Schleswig-Holstein

Hessen

Deutschland

Thüringen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Berlin
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Statistik-Infoseite 

Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach folgenden Themenbereichen zur Verfügung: 

 

Arbeitsmarkt und Grundsicherung im Überblick 

Arbeitslose, Unterbeschäftigung und Arbeitsstellen 

Ausbildungsmarkt 

Beschäftigung 

Förderung und berufliche Rehabilitation 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 

Leistungen SGB III 

Berufe 

Bildung 

Daten zu den Eingliederungsbilanzen  

Einnahmen/Ausgaben 

Familien und Kinder 

Frauen und Männer 

Langzeitarbeitslosigkeit 

Migration 

Regionale Mobilität 

Wirtschaftszweige 

Zeitreihen 

Amtliche Nachrichten der BA 

Kreisdaten 

 

Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende Informationen. 

 

Die Qualitätsberichte der Statistik erläutern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen Fachstatistik. 

 

Das Glossar enthält Erläuterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen Produkten 

der Statistik der BA Verwendung finden. 

 

Abkürzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit vorkommen, werden im 

Abkürzungsverzeichnis bzw. der Zeichenerklärung der Statistik der BA erläutert. 

 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick/Arbeitsmarkt-im-Ueberblick-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitslose-und-gemeldetes-Stellenangebot/Arbeislose-und-gemeldetes-Stellenangebot-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Ausbildungsstellenmarkt/Ausbildungsstellenmarkt-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Beschaeftigung/Beschaeftigung-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Arbeitsmarktpolitische-Massnahmen/Arbeitsmarktpolitische-Massnahmen-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII/Grundsicherung-fuer-Arbeitsuchende-SGBII-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Lohnersatzleistungen-SGBIII/Lohnersatzleistungen-SGBIII-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Statistik-nach-Berufen/Statistik-nach-Berufen-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Bildung/Bildung-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Eingliederungsbilanzen/Eingliederungsbilanzen-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Einnahmen-Ausgaben/Einnahmen-Ausgaben-der-BA-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Familien-Kinder/Familien-und-Kinder-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Frauen-und-Maenner/Frauen-und-Maenner-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Langzeitarbeitslosigkeit/Langzeitarbeitslosigkeit-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Migration/Migration-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Regionale-Mobilitaet/Regionale-Mobilitaet-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Statistik-nach-Wirtschaftszweigen/Statistik-nach-Wirtschaftszweigen-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Zeitreihen/Zeitreihen-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Amtliche-Nachrichten-BA/ANBA-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodische-Hinweise/Meth-Hinweise-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Qualitaetsberichte/Qualitaetsberichte-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Glossare/Generische-Publikationen/Gesamtglossar.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Generische-Publikationen/Abkuerzungsverzeichnis.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Generische-Publikationen/Zeichenerklaerung.pdf

